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§ 23a MarkenSchG
 MarkenSchG - Markenschutzgesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2023

1. (1)Durch eine Teilungserklärung kann der Anmelder einer Marke die Anmeldung oder der Inhaber einer

registrierten Marke die Registrierung hinsichtlich bestimmter Waren oder Dienstleistungen teilen, die sich weder

mit den verbleibenden Waren oder Dienstleistungen noch mit jenen anderer Teilungen überschneiden dürfen.

§ 16 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden.

2. (2)Wird die Entrichtung der Teilungsgebühr nicht binnen zwei Monaten ab Einreichung der Teilungserklärung

veranlasst, so gilt die Teilungserklärung als nicht eingebracht. Eine Verlängerung der Frist, eine Weiterbehandlung

oder eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Entrichtung der Teilungsgebühr findet nicht statt.

3. (3)Im Übrigen gelten bei einer Teilung einer angemeldeten Marke die Vorschriften über die Anmeldung von

Marken sinngemäß.

4. (4)Betrifft die Teilungserklärung eine Registrierung, so wird die Teilung mit der Eintragung in das Register

wirksam. Eintragungen im Register zur Marke, von der die Teilung erfolgt, werden zu der durch die Teilung

entstehenden Eintragung ins Register übernommen, sofern sie einen Bezug zu deren Waren oder

Dienstleistungen aufweisen.

5. (5)Für registrierte Marken ist vor Ablauf der Widerspruchsfrist (§ 29a Abs. 1) eine Teilungserklärung nicht zulässig.

Betrifft eine Teilungserklärung Waren oder Dienstleistungen, die Gegenstand eines Widerspruchs oder eines

Antrages gemäß §§ 30 bis 34, §§ 66 oder 66a sind, wird eine Teilung erst in das Register eingetragen, wenn das

betreffende Verfahren gemäß § 29b Abs. 6 erledigt oder rechtskräftig entschieden ist.
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